
 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG    Drucksache 19/2310(neu) 
19. Wahlperiode 25. August 2020 

Bericht und Beschlussempfehlung 
 
des Innen- und Rechtsausschusses 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesplanungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 19/1952 

Mit Plenarbeschluss vom 19. Februar 2020 hat der Landtag den Gesetzentwurf der 
Landesregierung, Drucksache 19/1952, dem Innen- und Rechtsausschuss überwie-
sen. 

Der Innen- und Rechtsausschuss hat schriftliche Stellungnahmen zu der Vorlage an-
gefordert und eine mündliche Anhörung durchgeführt. Im Rahmen der Ausschuss-
beratung wurde ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD abgelehnt und ein 
Änderungsantrag der regierungstragenden Fraktionen angenommen. In seiner 
Sitzung am 19. August 2020 schloss der Ausschuss die Beratung des Gesetzentwur-
fes ab. 

Mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP, AfD und SSW gegen 
die Stimmen der SPD empfiehlt der Ausschuss dem Landtag, den Gesetzentwurf in 
der aus der rechten Spalte der nachfolgenden Gegenüberstellung ersichtlichen 
Fassung anzunehmen. Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf, 
Drucksache 19/1952, sind durch Fettdruck kenntlich gemacht. 

Barbara Ostmeier 
Vorsitzende 
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Gesetz zur Änderung des 
Landesplanungsgesetzes 

 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung  Ausschussvorschlag: 
   

Artikel 1 
Änderung des 

Landesplanungsgesetzes 

 Artikel 1 
Änderung des 

Landesplanungsgesetzes 

Das Landesplanungsgesetz in der Fassung 
vom 27. Januar 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 8), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. Mai 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 98), 
wird wie folgt geändert: 

 Das Landesplanungsgesetz in der Fassung 
vom 27. Januar 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 8), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. Mai 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 98), 
wird wie folgt geändert: 

  1. In der Inhaltsübersicht wird folgende 
neue Überschrift zu § 5 a eingefügt: 

  „§ 5 a Digitale Öffentlichkeitsbeteili-
gung bei Verfahren nach dem Landes-
planungsgesetz“ 

1. In der Inhaltsübersicht wird folgende neue 
Überschrift zu § 13 a eingefügt: 

 2.  unverändert 

„§ 13 a Erprobung von Entwicklungsmaß-
nahmen, Evaluation“ 

  

2. § 5 wird wie folgt geändert:  3.   unverändert 

a) Absatz 7 wird wie folgt geändert:   

aa) In Satz 4 wird nach den Worten 
„Frist von“ das Wort „höchstens“ 
eingefügt. 

  

bb) Satz 5 erhält folgende Fassung:   

„Mit der Fristsetzung ist auf die 
Folgen verspäteter Stellungnah-
men gemäß § 9 Absatz 2 Satz 4 
ROG hinzuweisen.“ 

  

b) Absatz 8 wird wie folgt geändert:   

aa) In Satz 4 werden das Semikolon 
durch einen Punkt ersetzt und 
nach dem Wort „können“ die 
Worte „und dass nicht fristgerecht 
abgegebene Äußerungen unbe-
rücksichtigt bleiben können“ ge-
strichen. 
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bb) Am Beginn des neuen Satzes 5 
wird das Wort „in“ durch das Wort 
„In“ ersetzt. 

  

cc) Folgender Satz 6 wird eingefügt:   

„Mit der Fristsetzung ist in der 
Bekanntmachung auf die Folgen 
verspäteter Stellungnahmen ge-
mäß § 9 Absatz 2 Satz 4 ROG 
hinzuweisen.“ 

  

c) In Absatz 10 werden folgende Sätze 4 
bis 6 angefügt: 

  

„Die Veröffentlichung des Landes-
entwicklungsplans erfolgt im Internet 
und durch Bereithaltung bei der 
Landesplanungsbehörde; hierauf ist 
in der Rechtsverordnung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt hinzuweisen. 
Die Unterlagen nach § 10 Absatz 2 
ROG werden bei der Landespla-
nungsbehörde zur Einsichtnahme be-
reitgehalten und von der Landes-
planungsbehörde im Internet bereit-
gestellt. Der Hinweis nach § 10 Ab-
satz 2 Satz 2 ROG muss auch die 
Angabe der Internetadresse enthal-
ten.“ 

  

d) In Absatz 11 werden folgende Sätze 5 
bis 7 angefügt: 

  

„Die Veröffentlichung der Regional-
pläne erfolgt im Internet und durch 
Bereithaltung bei der Landespla-
nungsbehörde; hierauf ist in der 
Rechtsverordnung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt hinzuweisen. Die 
Unterlagen nach § 10 Absatz 2 ROG 
werden bei der Landesplanungs-
behörde zur Einsichtnahme bereitge-
halten und von der Landesplanungs-
behörde im Internet bereitgestellt. Der 
Hinweis nach § 10 Absatz 2 Satz 2 
ROG muss auch die Angabe der In- 
ternetadresse enthalten.“ 

  

  4. Folgender § 5 a wird eingefügt: 

  „§ 5 a Digitale Öffentlichkeitsbeteili-
gung bei Verfahren nach dem Landes-
planungsgesetz 

  (1) Die Landesplanungsbehörde kann 
festlegen, dass für Verfahren dieses 
Gesetzes im Fall einer vorgeschrie-
benen Auslegung, abweichend von 
den Vorschriften dieses Gesetzes 
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sowie des ROG, die Absätze 2 und 3 
anzuwenden sind. Dies gilt insbeson-
dere bei einer fortgeschrittenen Pla-
nung oder bei einer erneuten Ausle-
gung nach § 9 Absatz 3 ROG sowie bei 
landesweiten oder lokalen Ausgangs-
und Kontaktbeschränkungen. 

  (2) Soweit für Verfahren dieses Ge-
setzes eine Auslegung von Unterlagen 
oder Entscheidungen angeordnet ist, 
kann, abweichend von § 9 Absatz 2 
Satz 2 ROG und § 15 Absatz 3 Satz 2 
ROG sowie abweichend von § 5 Absatz 
8 Satz 2 und § 15 Absatz 3 Satz 2 und 
Satz 5, die Auslegung durch eine Ver-
öffentlichung im Internet ersetzt wer-
den. Für die Veröffentlichung im 
Internet gilt § 86 a Absatz 1 Satz 2 des 
Landesverwaltungsgesetzes entspre-
chend. In der Bekanntmachung der 
Auslegung ist darauf hinzuweisen, 
dass und wo die Veröffentlichung im 
Internet erfolgt. Soweit gesetzliche Re-
gelungen den Zugang über ein zen-
trales Internetportal vorsehen, bleiben 
diese unberührt. 

  (3) Die angeordnete Auslegung kann 
daneben als zusätzliches Informa-
tionsangebot erfolgen, soweit dies 
nach Feststellung der Landespla-
nungsbehörde den Umständen nach 
möglich und erforderlich ist. Unter-
bleibt eine Auslegung nach Satz 1 bei 
den in § 5 Absatz 8 Satz 2 sowie § 15 
Absatz 3 Satz 2 und Satz 5 genannten 
Stellen, hat die Landesplanungsbe-
hörde zusätzlich zur Veröffentlichung 
nach Absatz 2 Satz 1 eine andere 
Zugangsmöglichkeit zu eröffnen, etwa 
durch die digitale Bereitstellung oder 
Auslegung in den Räumen der Lan-
desplanungsbehörde oder sonstiger 
Behörden des Landes. Auf diese Zu-
gangsmöglichkeiten ist in der Be-
kanntmachung hinzuweisen. 

  (4) Unterbleibt die Auslegung nach Ab-
satz 3, entfällt die Pflicht zur Übersen-
dung der Unterlagen in schriftlicher 
Form nach § 5 Absatz 7 Satz 3. Abwei-
chend von § 5 Absatz 8 Satz 4 sowie 
§ 15 Absatz 3 Satz 2 und Satz 5 ent-
fallen die dort genannten Bekannt-
machungspflichten. 

  (5) Die Landesplanungsbehörde be-
richtet dem Landtag innerhalb von 
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zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes, ob sich die Regelungen der 
Absätze 1 bis 4 in der Praxis bewährt 
haben, und über die Erfahrungen mit 
der Anwendung. 

3. § 6 Absatz 2 Satz 4 wird gestrichen.  4.  unverändert 

4. In § 8 Absatz 1 wird das Wort „landesweit“ 
durch die Worte „für das ganze Land 
einschließlich des Küstenmeeres“ ersetzt. 

 5.  unverändert 

5. Folgender § 13 a wird eingefügt:  6.  unverändert 

„§ 13 a Erprobung von Entwicklungsmaß-
nahmen, Evaluation 

  

(1) Zur Erprobung einer innovativen, mög-
lichst interkommunalen Entwicklungs-
maßnahme, insbesondere zu Zwecken 
der Digitalisierung, der Siedlungsentwick-
lung, der Daseinsvorsorge, der Mobilität, 
des Klimaschutzes und der Energie-
wende kann die Landesplanungsbehörde 
im Einzelfall auf der Basis eines 
raumordnerischen Vertrages nach § 14 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ROG eine 
räumlich oder zeitlich oder eine räumlich 
und zeitlich begrenzte Abweichung von 
Zielen der Raumordnung zulassen. Der 
raumordnerische Vertrag nach Satz 1 
kann eine Zielabweichungsentscheidung 
vorbereiten oder ersetzen. § 6 Absatz 2 
ROG und § 13 gelten entsprechend. 

  

(2) Die Landesplanungsbehörde wertet 
die Entwicklungsmaßnahmen nach Ab- 
satz 1 aus und entscheidet bei Bedarf 
über eine Anpassung der Raumord-
nungspläne.“ 

  

6. § 14 Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung: 

 7.  unverändert 

„Sofern keine Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach Maßgabe des § 49 Absatz 1 
UVPG durchgeführt wird, schließt das 
Raumordnungsverfahren die Ermittlung, 
Beschreibung und Bewertung der raum-
bedeutsamen Auswirkungen des Vorha-
bens auf die in § 2 Absatz 1 UVPG 
genannten Schutzgüter entsprechend 
dem Verfahrensstand ein (raumordneri-
sche Umweltverträglichkeitsprüfung).“ 

  

7. § 15 wird wie folgt geändert:  8.  unverändert 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden nach dem 
Wort „Unterlagen“ die Worte „sind 
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auch in elektronischer Form zur 
Verfügung zu stellen und“ eingefügt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:   

aa) Die Sätze 1 bis 3 erhalten folgen-
de Fassung: 

  

„Die Landesplanungsbehörde be-
teiligt die Öffentlichkeit über das 
Internet sowie über die Ämter und 
amtsfreien Gemeinden. Die Ämter 
und amtsfreien Gemeinden, in 
denen sich das Vorhaben voraus-
sichtlich auswirken wird, haben 
die Unterlagen nach Absatz 1 
einen Monat zur Einsicht auszu-
legen; Ort und Zeit der Auslegung 
sind von den Ämtern und den 
amtsfreien Gemeinden min-
destens eine Woche vorher auf 
Kosten des Trägers des Vorha-
bens örtlich bekannt zu machen. 
Zusätzlich stellt die Landespla-
nungsbehörde die Unterlagen im 
Internet bereit.“ 

  

bb) Satz 5 erhält folgende Fassung:   

„Das Ergebnis des Raumord-
nungsverfahrens ist in den nach 
Satz 2 bestimmten Ämtern und 
Gemeinden einen Monat zur 
Einsicht auszulegen; Ort und Zeit 
der jeweiligen Auslegungen sind 
von den nach Satz 2 bestimmten 
Ämtern und den Gemeinden min-
destens eine Woche vorher auf 
Kosten des Trägers des Vorha-
bens örtlich bekannt zu machen.“ 

  

cc) Folgender Satz 6 wird angefügt:   

„Die Landesplanungsbehörde ver-
öffentlicht das Ergebnis des 
Raumordnungsverfahrens im 
Internet; hierauf ist in der Be-
kanntmachung nach Satz 2 hinzu-
weisen.“ 

  

c) In Absatz 4 werden die Angabe „5“ 
durch die Angabe „6“ und das Wort 
„Einbeziehung“ durch das Wort 
„Beteiligung“ ersetzt. 

  

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:   

aa) Die Sätze 1 und 2 erhalten fol-
gende Fassung: 
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„Zur Unterrichtung der Öffent-
lichkeit nach Absatz 4 ist das 
Vorhaben in einer Kurzbe-
schreibung nach Standort, Art und 
Umfang sowie seiner allgemeinen 
Zielsetzung von den Ämtern und 
amtsfreien Gemeinden, in denen 
sich das Vorhaben voraussichtlich 
auswirken wird, auf Kosten des 
Trägers des Vorhabens ortsüblich 
bekannt zu machen; über das 
Ergebnis des Raumordnungs-
verfahrens ist die Öffentlichkeit 
entsprechend zu unterrichten. Zu-
sätzlich stellt die Landespla-
nungsbehörde die Unterlagen im 
Internet bereit.“ 

  

bb) In Satz 3 wird das Wort „Einbe-
ziehung“ durch das Wort „Beteili-
gung“ ersetzt. 

  

e) In Absatz 8 Satz 2 werden die Worte 
„Sätze 2 bis 5 einbezogen“ durch das 
Wort „beteiligt“ ersetzt. 

  

8. § 16 Satz 3 wird gestrichen.  9.  unverändert 

9. In § 17 Satz 2 wird das Wort „Ein-
beziehung“ durch das Wort „Beteiligung“ 
ersetzt. 

 10.  unverändert 

10.  § 21 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  11.  unverändert 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:    

„Den Vorsitz im Landesplanungsrat 
hat das für die Raumordnung und 
Landesplanung zuständige Mitglied 
der Landesregierung.“ 

  

b) In Satz 2 Nummer 13 wird das Wort 
„GmbH“ durch das Wort „e. V.“ ersetzt. 

  

11.  § 24 Absatz 3 Satz 3 erhält folgende 
Fassung: 

 12.  unverändert 

„Ergeben sich aus dem Raumordnungs-
bericht nach § 22 erforderliche Änderun-
gen, ist die Verordnung anzupassen.“ 

  

Artikel 2 
Änderung des 

Ausführungsgesetzes zum 
Flurbereinigungsgesetz 

vom14. Juli 1953 (BGBl. I S. 
591) 

 Artikel 2 
Änderung des 

Ausführungsgesetzes zum 
Flurbereinigungsgesetz 

vom14. Juli 1953 (BGBl. I S. 
591) 

Das Ausführungsgesetz zum Flurberei-
nigungsgesetz vom 14. Juli 1953 (BGBl. I 

  unverändert 
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S. 591) vom 8. Mai 1954 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 93), zuletzt geändert durch Artikel 4 
Absatz 10 des Gesetzes vom 17. April 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 231), Ressortbezeich-
nungen ersetzt durch Artikel 19 der Verord-
nung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 30), wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:   

„Schleswig-Holsteinisches Ausführungs-
gesetz zum Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbGAG SH)“ 

  

2. § 1 wird wie folgt geändert:   

a) In Absatz 1 wird das Wort „Flur-
bereinigungsbehörden“ durch das 
Wort „Flurbereinigungsbehörde“ er-
setzt. 

  

b) In Absatz 2 werden die Worte „das 
Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digi-
talisierung“ durch die Worte „die für 
Flurbereinigung zuständige oberste 
Landesbehörde“ ersetzt. 

  

3. § 2 wird wie folgt geändert:   

a) In Absatz 1 wird die Angabe „Abs. 4“ 
durch die Angabe „Absatz 2“ ersetzt. 

  

b) In Absatz 2 werden die Worte „Das 
Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digi-
talisierung“ durch die Worte „Die 
obere Flurbereinigungsbehörde“ er-
setzt. 

  

4. § 4 erhält folgende Fassung:   

„§ 4 
  

Die Spruchstelle für Flurbereinigungen 
besteht aus einer oder einem Vor-
sitzenden und zwei Landwirtinnen oder 
Landwirten als Beisitzerinnen oder Bei-
sitzern sowie deren Stellvertreterinnen 
oder Stellvertretern. Wenn Forstbesitz in 
die Flurbereinigung einbezogen wird, ist 
eine Forstwirtin oder ein Forstwirt be-
ratend hinzuzuziehen.“ 

  

5. § 5 erhält folgende Fassung:   
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„§ 5 
  

Die oder der Vorsitzende und ihre oder 
seine Stellvertreterin oder ihr oder sein 
Stellvertreter müssen die Befähigung 
zum Richteramt haben. Sie sollen nach 
Möglichkeit Erfahrungen in Flurbereini-
gungsangelegenheiten besitzen und 
werden von der oberen Flurbereini-
gungsbehörde bestellt.“ 

  

6. § 6 erhält folgende Fassung:   

„§ 6 
  

(1) Die Beisitzerinnen oder Beisitzer der 
Spruchstelle und ihre Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter werden nach dem glei-
chen Verfahren gewählt wie die land-
wirtschaftlichen Beisitzerinnen oder Bei-
sitzer des Flurbereinigungsgerichts 
(§ 9 a). Sie werden von der oberen Flur-
bereinigungsbehörde ehrenamtlich be-
stellt und vor ihrer Dienstleistung von der 
oder dem Vorsitzenden der Spruchstelle 
verpflichtet. 

  

(2) Die Amtsdauer der Beisitzerinnen 
oder Beisitzer beträgt fünf Jahre. Die 
obere Flurbereinigungsbehörde kann ei-
ne Beisitzerin oder einen Beisitzer oder 
eine stellvertretende Beisitzerin oder 
einen stellvertretenden Beisitzer ihres 
oder seines Amtes entheben, wenn die 
Voraussetzungen für ihre oder seine 
Bestellung nicht vorgelegen haben oder 
nicht mehr vorliegen oder wenn sie oder 
er seine Amtspflichten gröblich verletzt 
hat.“ 

  

7. § 7 wird wie folgt geändert:   

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte 
„der Vorsitzende“ durch die Worte „die 
oder der Vorsitzende“ ersetzt. 

  

b) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung: 

  

„Die oder der Vorsitzende kann in ein-
fachen Sachen schriftliche Beschluss-
fassung durch Umlauf herbeiführen.“ 

  

8. § 8 Absatz 1 wird wie folgt geändert:   

a) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„kann“ die Worte „die oder“ eingefügt. 
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b) Satz 2 erhält folgende Fassung:   

„Das gilt nicht, wenn mündliche Ver-
handlung beantragt ist oder wenn die 
oder der Vorsitzende eine Änderung 
des angefochtenen Verwaltungsaktes 
für erforderlich hält.“ 

  

9. Die bisherigen §§ 11 und 12 werden 
gestrichen. 

  

10. Der bisherige § 13 wird § 11 und es 
werden die Worte „das Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, 
Natur und Digitalisierung“ durch die Worte 
„die obere Flurbereinigungsbehörde“ er-
setzt. 

  

11. Der bisherige § 14 wird zu § 12.   

Artikel 3 Inkrafttreten, 
Außerkrafttreten 

 Artikel 3 Inkrafttreten, 
Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Ver-
kündung in Kraft. § 13 a des Landespla- 
nungsgesetzes in der Fassung vom 
27. Januar 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 8), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 dieses Ge-
setzes, tritt mit Ablauf von fünfzehn Jahren 
nach seinem Inkrafttreten außer Kraft; 
gleichzeitig mit dem Außerkrafttreten des 
§ 13 a des Landesplanungsgesetzes wird in 
der Inhaltsübersicht des Landesplanungs-
gesetzes die Angabe zu § 13 a gestrichen. 

  unverändert 
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